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OZ 
Behörde/Träger öffentlicher Belange 

- Stellungnahme - 

Stellungnahme der Stadtplanung 
- Abwägungsvorschlag - 

1. Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein 

Schreiben vom 05.11.2020 

 

 Auch wenn bedauert wird, dass in unmittelbarer Nähe der großen Ge- 
werbegebiete von Biberach zusätzlich empfindliche Wohnbebauung 
planungsrechtlich ermöglicht bzw. realisiert werden soll, können die 
grundsätzlichen Bedenken der IHK aufgrund der geänderten Planung  
nun zurückgestellt werden. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

 

2. Landratsamt Ortenaukreis, Amt für Gewerbeaufsicht, Immissions-
schutz und Abfallrecht 

Schreiben vom 17.112020 LRA 

 

 Keine Bedenken und Anregungen. Dies wird zur Kenntnis genommen.  

3. Landratsamt Ortenaukreis, Baurechtsamt 

Schreiben vom 17.11.2020 LRA 

 

 Der Bebauungsplan ist nicht genehmigungspflichtig. 

Es wird gebeten, dem Baurechtsamt nach der ortsüblichen Bekannt- 
machung zwei Fertigungen der Unterlagen (Satzung, Begründung, 
Bebauungsvorschriften, dazugehörige Pläne, Fachgutachten) auf dem 
Postweg sowie auf elektronischem Wege zukommen zu lassen. Des 
Weiteren wird gebeten, dem Baurechtsamt einen Nachweis über die 
Bekanntmachung auf dem Postweg vorzulegen. 

Es werden keine Anregungen vorgebracht. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Dem Baurechtsamt werden die gewünschten Unterlagen vorgelegt. 
 
 
 
 
 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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4. Überlandwerk Mittelbaden GmbH & Co. KG  

Schreiben vom 26.11.2020 

 

 Auf der Grundlage der Stellungnahmen vom 03.08.2018/02.09.2020 hat 
das Überlandwerk keine weiteren Anregungen und Bedenken vorzu- 
bringen. Es wird jedoch weiterhin um eine Beteiligung an der Bauleit- 
planung gebeten. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
 

Das Bebauungsplanverfahren wird nun mit dem Satzungsbeschluss 
beendet. 

5. Regierungspräsidium Freiburg, Referat 21 – Raumordnung, Baurecht, 
Denkmalschutz 

 

 Keine Stellungnahme  

6. Verwaltungsgemeinschaft Zell am Harmersbach  

 Keine Stellungnahme  

 


